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terte sich diese nun dahin, dass es ebenso gefährlich
ist, im gleichen Heim einen zu hohen Prozentsatz
solcher aufzunehmen. Dieser Satz sollte, bezogen auf die
Verhältnisse in Albisbrunn, wohl nicht über 10 %
hinausgehen.»

Dagegen kann für das Jahr 1948 gemeldet werden:
«Den Bettnässern — wir haben seit einiger Zeit wieder

den erträglichen Stand von zirka 10 %> aller
Zöglinge erreicht — widmen wir nach wie vor unsere
Aufmerksamtkeit, ohne aber bis jetzt das Mittel zu
finden, das allen hilft. Wesentliche Heilfaktoren sind,
neben der Stärkung des Selbstvertrauens, die
regelmässige Lebensordnung, die zunehmende Gewöhnung
an Disziplin, an eine gewisse Selbstkontrolle. Um diese
Hilfe zur Wirkung zu bringen, braucht es aber vor
allem Zeit, und wir rechnen auch am sichersten
damit, wenn wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass hier
die Zeit, so verstanden, wesentlich an der Heilung
beteiligt ist.»

Zur Finanzgebarung gemeinnütziger Werke

Der Vorstand der Landeskonferenz für soziale
Arbeit hat zu dieser Angelegenheit Stellung
genommen und seinen Standpunkt in folgenden Sätzen

zusammengefasst:
1. Jede Institution kann nur aus ihren Verhält¬

nissen heraus beurteilt werden.
2. Jede Institution braucht ein Betriebskapital,

um ihre Arbeit aufrechtzuerhalten.
3. In erster Linie ist der Wille des Schenkgebers

oder Legatars zu achten.
4. Bei der Beurteilung der Vermögensverhältnisse

sind auch die Verpflichtungen zu berücksichtigen.

5. Auch ein gemeinnütziges Werk hat im allge¬
meinen die Grundsätze eines sorgsamen
Familienvaters anzuwenden.

6. Die gemeinnützigen Institutionen sollen nicht
darnach trachten, grosse Reichtümer zu
sammeln, aber auch nicht einfach nur darum Geld
ausgeben, damit sich das Vermögen nicht
vermehre. Es ist weder eine Schande, für die
Notzeiten eine Reserve anzulegen, noch im Bedürfnisfall

das Vermögen kräftig anzugreifen.

Gute Zahnbürsten und Zahnpasten
Von DDS. Walther Müller, Verbandsredaktor der

«Blätter für Zahnheilkunde» (Zürich).

Seit Jahrzehnten wird durch die Vertreter der
zahnärztlichen Wissenschaft in der ganzen Welt eine
grosszügige Propaganda für einen Kleinapparat
betrieben, mit dessen Wirkung ich mich hier befassen
möchte. Das ist die Zahnbürste. Welch grosse
Ausdehnung diese Propaganda genommen hat, ist wohl
jedem geläufig. Ja, man ging sogar so weit, die
Kulturhöhe eines Menschen oder Volkes nach dem Besitz
dieses Instrumentes zu werten. Es muss anerkannt
werden, dass die Erfolge, die die Zahnbürste im Kampf
gegen die Karies bzw. Zahnfäulnis aufzuweisen hat,
nicht gering veranschlagt werden dürfen, wenn auch
nicht ausser acht zu lassen ist, dass ein grosser Teil
des Erfolges auf Rechnung der durch das zwangsläufige

Zahnbürsten erfolgten Erziehung der Menschheit
zur Zahnpflege überhaupt zu setzen ist.
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